Az.: S 12 AY 417 ER

SOZIALGERICHT SCHLESWIG

BESCHLUSS

In dem Antragsverfahren 4

gegen

- Antragsteiler -

Kreis Rendsburg-Eckernférde, vertreten durch den Landrat, KaiserstraRe 8, 24768 Rends-
burg - :

- Antragsgegner -

hat die 12. Kammer des Sozialgerichts Schleswig durch den Richter am Sozialgericht Siebel-
Huffmann ohne mandliche Verhandiung am 17. Februar 2017 beschlossen:

Der Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, dem Antrag-
steller fur den Zeitraum vom 6. Februar 2017 bis zum 31. Juli 2017 ergdnzende Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 2 AsylbLG iVm. §§ 27 ff. SGB XII unter
Berucksichtigung der tatséchlichen Unterkunftskosten und dem Regelbedarf fur eine al-
leinstehende Person bei Abzug der nach § 82 Abs. 2 und 3 SGB XII bereinigten Ausbil-
dungsvergitung zu zahlen, soweit nicht vor dem 31. Juli 2017 der Bescheid vom 24. Ja-

nuar 2017 bestandskraftig wird.

Der Antragsgegner erstattet dem Antragsteller seine notwendigen auRergerichtlichen Kos-
ten.


Kathrin.Moellgaard
Text-Box
die anliegende Email des Schleswig-Holsteinischen Landkreistags vom 01.03.2017 zur Mitwirkungspflicht von Amtsgerichten gegenüber z. B. Jugendbehörden im Falle einer drohenden Stromsperre übersende ich Ihnen nebst Anlage (Schreiben Justizministerium SH vom 16.02.17) mit Bitte um Kenntnisnahme und ggf. Rückmeldung an den Schleswig-Holsteinischen Landkreistag.


Grinde

Der sinngemdl gestellte Antrag des Antragstellers,

den Antragsgegner irﬁ Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, dem

Antragsteller weiterhin ergénzende Leistungen nach § 2 AsylbLG zu zahlen,

hat in der Sache Erfolg.

Nach § 86b Abs. 2 Satz 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) sind einstweilige Anordnun-
gen zur Regelung eines vorldufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsver-
haltnis zulassig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile
nétig erécheint. Voraussetzung ist, dass sowohl ein Anordnungsanspruch (d. h. ein
nach der Rechtslage g'egebener Anspruch auf die einstweilig begehrte Leistung) als
auch ein Anordnungsgrund (im Sinne der Eilbedirftigkeit einer vorlaufigen Regelung)
bestehen. Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch sind glaubhaft zu machen
(§ 86b Abs. 2 Satz 4 SGG i. V. m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung — ZPO). Wegen
des vorlaufigen Charakters einer einstweiligen Anordnung soll durch sie eine endgiil-
tig_e Entscheidung in der Hauptsache grundsatzlich nicht vorweggenommen werden.
Bei seiner Entscheidung kann das Gericht sowoh! eine Folgenabwagung vornehmen
als auch eine summarische Priifung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache anstel-
len. Drohen aber ohne die Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes schwere und un-
zumutbare, anders nicht abwendbare Beeintrachtigungen, die durch das Haupt-
sacheverfahren nicht mehr zu beseitigen waren, dann dirfen sich die Gerichte nur an
den Erfolgsaussichten orientieren, wenn die Sach- und Rechtslage abschlieRend
geklart ist. Ist dem Gericht dagegen eine vollstandige Aufklarung der Sach- und
Rechtslage im Eilverfahren nicht méglich, so ist allein anhand einer Folgenabwigung
zu entscheiden (BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 2005 - 1 BvR 596/05 — juris).

Der Antragsteller hat einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Die bestehende
Deckungslicke zwischen laufendem Einkommen und sozio-kulturellem Existenzmi-
nimum ist evident und zeigt deutlich, dass der Antragsteller dringlich eine gerichtliche
Entscheidung Uber seinen Leistungsanspruch benétigt. Die zeitliche Befristung er-
folgt aus dem Gesichtspunkt der Eilbedurftigkeit. Der Antragsteller hat keinen Anord-
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nungsanspruch fur Zeiten vor Stellung des Antrags bei Gerfcht Gleiches gilt fur die
Zeit ab dem 1. August 2017. Eine Eilbedrftigkeit ist insoweit mcht ersichtlich.

Der Antragsteller hat zudem einen Anordnungsanspfuch glaubhaft gemacht. Der
Klager besitzt einen Anspruch auf Leistungen gemaR § 2 Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) in Verbindung mit §§ 27 ff., 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII.

Der Klager besitzt eine Aufenthaltsgestattung zur Durchfihrung des Asylverfahrens

und ist daher gemal& § 1 Abs. 1 AsylbLG dem Grunde nach leistungsberechtigt. Zu-
dem liegen bei dem Antragsteller die Voraussetzungen fur den Bezug rfgéﬁ § 2
AsylbLG vor. Nach § 2 Abs. 1 AsylbLG ist das Zwolfte Buch Soz:algesetzbuch ab-
weichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 auf diejenigen Leistungsberechtigten
entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbre-
chung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmiss-
brauchlich selbst beeinflusst haben. Dies ist bei dem Antragsteller der Fall. Ausweis-
lich der Bescheinigung der Auslanderbehérde vom 30. November 2016 erfolgte die
Einreise des Antragstellers am 26. Mai 2015 und er hat die Dauer seines Aufenthalts
nicht \R\"es.t rechtsmissbrauchlich beeinflusst. Dariiber hinaus gab es wohl keine we-

sentlichen Unterbrechungen beim Aufenthalt im Bundesgebiet.

Der Antragsteller hat einen Anspruch auf Lelstungen zur Sicherung des Lebensun-
3

terhaltes nach dem 3. Kapitel des Zwolften Buches.
o

Und daLei dem Kiager ein Hartefall vorliegt, betrifft ihn der LeistungrAusschluss nach
§ 22 Abs. 1 SGB XIlI nicht. Ein Hartefall Ilegt dann vor, wenn die Folgen des An-
spruchausschlusses iber das Maf dessen hlnausgehen das regelmaBig mit der
Versagung von Hilfen zum Lebensunterhalt verbunden ist (BVerwG vom 14. 10‘ ;l 293
- 5C 16/91, juris). Aufgrund einer bewussten gesetzgeberischen Entscheidung”eine
Forderung durch die Ausbildungsférderungssysteme nicht gegeben st. Vielmehr
muss ein Grund hinzutreten, der den Ausschluss vqir}l Sozialhilfe mit Riicksicht auf
den Leistungszweck als tibermaRig hart, d.h. Unzumﬁtbér oder im hohen MaRe unbil-
lig erscheinen lassen wurde (BVerwG vom 14.10.1993 - 5C 16/91, juris; Voelzke in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 2. Aufl. 2014, § 22 SGB XII, Rn. 57). Soweit ein
genereller Ausschluss in den Systemen der Ausbildungsférderung vorgesehen ist,
besteht ein Indiz fur eine fehlende Harte. Vorliegend ist die Hérte darin zu sehen,
dass eine Kumulation von wuderspruchhchen Regelungen besteht Zunachst ist fest-

zustel!en dass der Gesetzgeber mit dem neunten Gesetz zur Anderung des Zweiten
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Buches Sozialgesetzbuch (BGBI. | 2016, 1824; vgl. Groth/Siebel-Huffmann: Das
9. SGB-lI-Anderungsgesetz — Rechtsvereinfachung?, NJW 2016, 3404, 3405) das
Ausschlussverhaltnis von Ausbildungsférderung fur die betriebliche Ausbildung und
dem existenzsichernden System der Grundsicherung fuf Arbeitssuchende abge-
schafft hat. Insofern ist bereits eine Ungleichbehandlung gemaR Art. 3 Abs. 1 GG zu
denken. Es sind keine Grinde von solchem Gewicht erkennbar, die unterschiedliche
Regelungen SGB I einerseits und im SGB XII rechtfertigen kénnen. In der Geset-
zesbegrindung hat der Gesetzgeber nicht dargelegt, warum oder mit welcher Be-
grindung die Regelungsregime zwischen SGB Il und SGB XII derart auseinanderlau-

fen. Allein quantitative Gesichtspunkte kénnen keine Rechtfertigung darstellen.

Dariber hinaus entfallt die Zustimmungspflicht nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 Verordnung
Uber die Beschaftigung von Auslénderinnen und Auslandern (BeschV) bei einer Be-
rufSausbildung, wie sie der Antragsteller ausiibt. Sie entfallt danach in staatlich aner-
kannten Ausbildungsberufen. Bei dem vom Antragsteller angestrebten Beruf als Me-
tallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, handelt es sich um einen solchen.
Trotz dieses erleichterten Zugangs zum Arbeitsmarkt bei lediglich bestehender Ge-
stattung des Aufenthaltes zur Durchfuhrung des Asylverfahrens ist der Zugang zum
éusﬁlldungsforderungssystem gemal § 59 SGB Il verschlossen. Der KlagerZ gehort
w:eder zu dem Personenkreis des § 59 Abs. 1 SGB Ill. Noch gehérte er am gu den
geduldeten Auslanderinnen und Ausldndern nach § 60a Aufenthaltsgesetz die fur
die Dauer ihrer betrieblichen Ausbildung nach § 59 Abs. 2 SGB Il geférdert werden
koénnen. Vorléufiggzudem nicht absehbar, ob der Antragsteller unter die Sonderre-
gelung des § 132 Abs. 1 Nr. 2 SGB Il fallt. Aufgrund der Anerkennungsquote vor
dem Verwaltungsgericht ist nicht ersichtlich, ob bei dem Antragsteller ein rechtmagi-
ger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Dies kann erst dann bewertet werden,
wenn eine Entscheidung durch das Bundesamt fiir Migration vorliegt, aus der sich

absehen l&sst, dass eine dauerhafte Bleibeperspektive zu erwarten sein kénnte.

Die Gesamtbetrachtung aller einzelnen Aspekte filhrt zu der Bewertung des Falles
des Antragstellers als Harte, da samtliche Unterstiitzungsoptionen zur Unterstiitzung
der Ausbildung entfallen, obwohl gleichzeitig ein erleichterter Zugang zum Arbeits-
markt ermdéglicht wird und darlber hinaus eine evidente Ungleichbehandlung fiir die
Behandlung von betrieblichen Auszubildenden zwischen SGB Il und SGB XII - hier in

Gestalt der Analogleistungsberechtigung - besteht.
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Dies fithrt infolgedessen auch dazu, dass in der Hauptsache eine Leistungsgewéh-
rung als Beihilfe und nicht als Darlehen erfolgen durfte. Der Antragsteller hat einen
At:x_épruch éuf Leiéiungén nac'hr dem Dritten Kapitel des Zwélften Buches. Nach § 27
SGB Xil ist Hilfe zum Lebensunterhalt Person zu leisten, die ihren notwenldigen Le-

bensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kraften und Mitteln bestrei-

ten kénnen. Der notwendige Lebensunterhalt nach § 27 Abs. 1 SGB Xl umfasst bei
dem Antragsteller Erndhrung, Kleidung, Kérperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie
ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile, persén-
liche Bedurfnisse des tdglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Die nach § 35
Abs. 1 zu beriucksichtigen Unterkunftskosten setzen sich zusammen aus 275 € Net-
tokaltmiete, 55 € Nebenkosfen sowie 50 € Vorauszahlung fur Warmwasseraufberei-
tung und Heizung. Soweit nach dem Mietvertrag noch Pauschalkosten fiir Strom ver-
einbart wurden, sind diese nicht bertcksichtigungsfahig. Die Kosten fir Haushalts-
energie sind bereits im Regelbedarf enthalten. Insofern sind bei dem Antragsteller
380 € an Unterkunftskosten beriicksichtigungsfahig. Damit befinden sich die Unter-
kunftskosten innerhalb der Mietobergrenzen des Kreises Rendsburg-Eckernférde.
Als Hochstgrenze werden im Amt_ bei einer Person bis 348,- Euro Unter-
kunftskosten ohne Heizkosten durch den Antragsgegner als angemessen anerkannt.
Auch die Heizkosten bewegen sich im Rahmen der Richtlinienwerte. Nach § 28 in -
Verbindung mit der Anlage zu § 28 SGB Xil ist als Regelbedarf ein Betrag von 409 €
zu bertcksichtigen. Insgesamt betragt der Bedarf insofern 789,- Euro.

Eigene Mittel sind insbesondere das eigene Einkommen und Vermégen geman § 27
Abs. 2 SGB Il. Dies ist vorliegend die insbesondere die Ausbildungsvergitung des
Antragstellers. Bei einem geschatzten Nettoeinkommen von 480,68 € ist die Ar-
beitsnﬁitte!pauschale in H6he von 5,20 € nach § 3 Abs. 5 VO zu § 82 SGB XlI sowie
der Freibetrag nach § 82 Abs. 3 S. 1 SGB Xl in Héhe von 205,50 Euro abzuziehen.
Insofern ist bei summarischer Prifung des Sachverhaltes ein Einkommen in Héhe
von 269,98 Euro auf den bestehenden Bedarf von 789,- Euro anzurechnen. Infolge
dessen besteht bei summarischer Prifung ein Leistungsanspruc_:h in Héhe von
519,02 Euro monatlich. Dabei weist das Gericht ausdriicklich darauf hih, dass in Ab-
hgﬁgigkéit éu den tatséchlichen Gehaltsabrechnungen ein voraussichtlich geringerer
Leistungsanspruch ergeben diirfte. Bereits im November hat der Antragsteller ein

héheres anrechenbares Einkommen erzielt.


Kathrin.Moellgaard
Text-Box
die anliegende Email des Schleswig-Holsteinischen Landkreistags vom 01.03.2017 zur Mitwirkungspflicht von Amtsgerichten gegenüber z. B. Jugendbehörden im Falle einer drohenden Stromsperre übersende ich Ihnen nebst Anlage (Schreiben Justizministerium SH vom 16.02.17) mit Bitte um Kenntnisnahme und ggf. Rückmeldung an den Schleswig-Holsteinischen Landkreistag.
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Die Entscheidung uber die Kosten beruht auf § 193 SGG und orientiert sich am Aus-

gang des Verfahrens.

'Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden. Sie ist binnen eines Monats
nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bei dem Sozialgericht Schleswig, Brockdorff-
Rantzau-Strale 13, 24837 Schleswig, schriftlich, mundlich zur Niederschrift des Urkundsbe-

amten der Geschéftsstelle oder in elektronischer Form einzulegen.

Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der genannten Frist
bei dem Schleswig-Holsteinischen Landessozialgericht, Gottorfstr. 2, 24837 Schleswig,
schriftlich, mundlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle oder in elekt-

ronischer Form eingelegt wird.

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den
Malgaben des § 65a Sozialgerichtsgeseti und der Landesverordnung zur Umsetzung des
Gesetzes Uber elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister (GVOBI. Schl.-H.
20086, S. 102) in der Fassung der Anderungsverordnung vom Mai 2016 (GVOBI. Schl.-H.
2016, S. 401) an die elektronische Gerichtspoststelle zu Gbermitteln ist.

Der Vorsitzende der 12. Kammer

Siebel-Huffmann
Richter am Sozialgericht





